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Bekanntmachung Satzungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Stadt Überlingen hat am 05.06.2024 in öffent-
licher Sitzung den Bebauungsplan „Kibler-Rauenstein“ (Neuaufstel-
lung und Teilaufhebung) und die zusammen mit dem Bebauungs-
plan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften als jeweils selbständige 
Satzung jeweils in der Fassung vom 08.05.2024 beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich der Neuaufstellung befindet sich im 
erweiterten Kernstadtbereich der Stadt Überlingen. Der südlich der 
Rauensteinstraße gelegene Teilbereich umfasst das Schloss Rauen-
stein mit umgebender Parkanlage und endet im Osten an der Kib-
lersteige. Der nördliche Teilbereich umfasst die Bebauung zwischen 
der Rauensteinstraße und der Heinrich-Emerich-Straße. Der Aufhe-
bungsbereich umfasst die nördlich der Heinrich-Emerich-Straße ge-
legene Bauzeile samt Verkehrsfläche. Maßgebend ist der Lageplan 
des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.05.2024. Der exakte 
räumliche Geltungsbereich ist der beigefügten Plandarstellung zu 
entnehmen.
Der Bebauungsplan „Kibler-Rauenstein“ (Neuaufstellung und Tei-
laufhebung) ersetzt in seinem Geltungsbereich alle bisher dort gel-
tenden Bebauungspläne.

Der Bebauungsplan (bestehend aus Planzeichnung, textliche Fest-
setzungen und Begründung) sowie die örtlichen Bauvorschriften 
mit Begründung werden innerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung Überlingen an folgender Stelle zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten:
Stadt Überlingen
Sachgebiet Baurecht
Bahnhofstraße 4
88662 Überlingen

Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden
• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

• beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab der Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Überlingen 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Ist der Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder von Verfahrens- 
oder Formvorschriften auf Grund der GemO zu Stande gekommen, 
gilt er nach § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zu Stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

• der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat,

• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

• die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach der Be-
kanntmachung jedermann diese Verletzung geltend machen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ansprüche über 
die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewie-
sen.

Der Bebauungsplan „Kibler-Rauenstein“ (Neuaufstellung und 
Teilaufhebung) und die örtlichen Bauvorschriften treten gem. 
§ 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 

Überlingen, 02.08.2024
gez. Thomas Kölschbach
Bürgermeister

Bebauungsplan „Bruckfelder Straße – 1. Erweiterung“ mit örtlichen Bauvorschriften in Lippertsreute

Bekanntmachung Satzungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Stadt Überlingen hat am 10.07.2024 in öffent-
licher Sitzung den Bebauungsplan „Bruckfelder Straße – 1. Erweite-
rung“ in Lippertsreute und die zusammen mit dem Bebauungsplan 
aufgestellten örtlichen Bauvorschriften als jeweils selbständige Sat-
zung jeweils in der Fassung vom 03.06.2024 beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich befindet sich in Überlingen-Lip-
pertsreute, westlich der Bruckfelder Straße und südlich der Bebau-
ung an der Hebsackstraße. Maßgebend ist der Lageplan des Bebau-
ungsplans in der Fassung vom 03.06.2024. Der exakte räumliche 
Geltungsbereich ist der beigefügten Plandarstellung zu entnehmen.
Der Bebauungsplan „Bruckfelder Straße – 1. Erweiterung“ in Lip-
pertsreute mit örtlichen Bauvorschriften ersetzt in seinem Gel-
tungsbereich alle bisher dort geltenden Bebauungspläne.

Der Bebauungsplan (bestehend aus Planzeichnung, textliche Fest-
setzungen und Begründung) sowie die örtlichen Bauvorschriften 
mit Begründung werden innerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung Überlingen an folgender Stelle zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten:
Stadt Überlingen
Sachgebiet Baurecht
Bahnhofstraße 4
88662 Überlingen

Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden
• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

• beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab der Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Überlingen
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind.

Ist der Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder von Verfahrens- 
oder Formvorschriften auf Grund der GemO zu Stande gekommen, 
gilt er nach § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zu Stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
• der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
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• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

• die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach der Be-
kanntmachung jedermann diese Verletzung geltend machen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ansprüche über 

die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewie-
sen.
 
Der Bebauungsplan „Bruckfelder Straße – 1. Erweiterung“ in 
Lippertsreute und die örtlichen Bauvorschriften treten gem. § 
10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Überlingen, 02.08.2024
gez. Thomas Kölschbach
Bürgermeister


